
 
 
 
 

 
Tarifanpassungen Strom ab 1. Januar 2023 
 
Der Verwaltungsrat der Arni Energie AG hat die Elektrizitäts- und 
Netznutzungstarife 2023 (Stromtarife 2023) an seiner Sitzung vom 
15. August 2022 festgelegt. 
 
Energiepreis 
Die Einkaufspreise Energie bleiben gegenüber dem Vorjahr unver-
ändert bei 5.2 Rp./kWh. Die Arni Energie AG lässt die Energiepreise 
grundsätzlich unverändert, einzig bei den Produkten break und pro-
fessional classic werden die Niedertarife um 0.20 Rp./kWh (+ 4 %) 
resp. um 1.20 Rp./kWh (+ 30 %) erhöht, damit der Energiepreis 
mindestens dem Einkaufspreis entspricht. Die Energie für das Jahr 
2023 wurde frühzeitig, d.h. vor der Corona Pandemie und vor Aus-
bruch des Ukraine Krieges beschafft, deshalb kann die AEAG von 
günstigen Strompreisen profitieren. Für das Jahr 2024 werden aber 
deutlich höhere Energiepreise erwartet. 
 
Netznutzungspreis 
Unser Vorlieferant BKW hat entschieden, für die Netznutzungs-
preise ab 2023 einen Einheitstarif einzuführen. Dadurch verteuert 
sich insbesondere der Netznutzungstarif für den Niedertarif. Der ge-
setzliche Verzinsungssatz für das in der Infrastruktur gebundene 
Kapital bleibt unverändert bei 3.83%.  
 
Der Preisansatz für die Systemdienstleistungen (SDL) von Swiss-
grid erhöht sich gegenüber 2022 deutlich von bisher 0.16 Rp./kWh 
auf 0.46 Rp./kWh. Dies wird begründet durch das hohe Marktpreis-
niveau an den europäischen Strommärkten. Insbesondere der Be-
schaffungsaufwand in den Sparten allgemeine Systemdienstleistun-
gen und Wirkverluste sind diesen Marktentwicklungen ausgesetzt.  
 
Die Arni Energie AG lässt die Netznutzungstarife für den Hochtarif 
mehrheitlich unverändert, einzig beim Produkt NS DT wird der Netz-
nutzungstarif um 0.50 Rp./kWh (+ 4.35 %) erhöht. Die Netznut-
zungstarife für den Niedertarif werden auf allen Produkten um 
1.00 Rp./kWh (+ 18.52 %) erhöht. Der Leistungspreis erhöht sich 



auf dem Produkt NS2 um 1.75 CHF/Monat (+ 46.67 %) und auf dem 
Produkt NS1 um 1.00 CHF/Monat (+ 26.67 %).  
 
Abgaben 
Der Netzzuschlag (Art. 35 EnG) bleibt unverändert zum Vorjahr bei 
2.30 Rp./kWh. Die Konzessionsabgabe der Einwohnergemeinde 
Arni bleibt unverändert bei 1.00 Rp./kWh. 
 
Die Tarife können auf der Homepage der Gemeinde http://www.ar-
nibe.ch/arni-energie-ag sowie auf der Gemeindeverwaltung Arni ein-
gesehen werden. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter (Telefon 
031 701 10 88, info@arnibe.ch) 
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